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§ 23 Stmk. SSG 1997 Uberwachung
der Schischulen

Stmk. SSG 1997 - Steiermarkisches Schischulgesetz 1997

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

(1) Die Landesregierung hat den Betrieb der Schischulen zu Uberwachen. Hiezu hat sie sich des Schilehrerverbandes zu
bedienen. Dem Schilehrerverband steht im Rahmen der Uberwachungstétigkeit die Befugnis zu, durch geeignete, von
der Landesregierung hiezu ermadachtigte Organe (Schischulinspektoren) die Schischulen in schitechnischer und
organisatorischer Hinsicht sowie deren Sicherheitseinrichtungen, insbesondere fir die Leistung Erster Hilfe und fur die
Betreuung bei Unfdllen, zu Uberprifen. Festgestellte Mangel hat der Bewilligungsinhaber binnen angemessener, von
der Aufsichtsbehdrde festzusetzender Frist zu beheben. Die Bewilligungsinhaber sind verpflichtet, dem
Schischulinspektor die zur Ausiibung der Uberwachung notwendigen Auskiinfte zu erteilen.

(2) Das Ergebnis einer Uberpriifung ist in einem Prifungsbericht zusammenzufassen. Der Priifungsbericht ist der
Landesregierung und dem Bewilligungsinhaber mitzuteilen.

In Kraft seit 01.09.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 23 Stmk. SSG 1997 Überwachung der Schischulen
	Stmk. SSG 1997 - Steiermärkisches Schischulgesetz 1997


